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nicht zu kennen schien, zuerkannt33) und dabei nur wiederholt, was sein 
Vorgänger Johannes XIII. schon am 22. Januar 969 dem Erzbischof 
Theoderich von Trier bescheinigt hatte34), daß den Trierer Erzbischöfen 
seit alters der primatus sedendi, sententiam edicendi et sinodale iudicium 
canonice promulgandi zustehe, und dieser Vorrang wird Theoderich nicht 
nur ad personam, sondern auch der Trierer Kirche als Institution einge­
räumt35). Das Privileg von 969 wird in der bereits genannten Urkunde 
von 976 wörtlich inseriert, und es scheint noch einmal von Papst 
Benedikt VII. (974—983) bestätigt worden zu sein36). Der Trierer Vor­
rang des 10. Jahrhunderts unterscheidet sich also in einem wesentlichen 
Punkt von dem des Willigis: er ist ad sedem, der Vorrang des Willigis nur 
ad personam verliehen, und das ist einer der Unterschiede zwischen Vika­
riat und Primat, wie er von Fuhrmann in seiner Abhandlung über die 
mittelalterlichen Patriarchate herausgearbeitet worden ist, wobei der 
Primat im wesentlichen durch die Bestimmungen der Dekretalen Pseudo- 
Isidors definiert wird37). In einem anderen Punkt allerdings weicht der 
Trierer Primat des 10. Jahrhunderts von dem Pseudo-Isidors ab: er ist — 
wie der Mainzer Vikariat von 955 und der Vorrang des Willigis — auf 
Gallien und Germanien bezogen, nicht also, wie in der Dekretalensamm­
lung, auf eine der provinciae des Imperium Romanum, die das Mittelalter 
aus der Spätantiken Notitia Galliarum kannte38). Der normale Primats­
bereich wäre für die Trierer Kirche danach die Gallia Belgica gewesen, 
und im 9. Jahrhundert hat der Trierer Erzbischof seinen Primatsbereich 
auch nur in dieser Provinz gesehen39). Aber mit einem derartigen, auf die
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